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Gesetzentwurf 

Fraktion der FDP Hannover, den 21.11.2013 

Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschließen: 

Gesetz   
zur Rückführung der Nettoneuverschuldung 2013 

Artikel 1 

Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 

Das Haushaltsgesetz 2012/2013 vom 9. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 475), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 28. August 2013 (Nds. GVBl. S. 221), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: In Nummer 2 wird die Zahl „27 230 278 000“ durch „die 
Zahl „27 079 028“ ersetzt. 

2. § 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: In Nummer 2 wird die Zahl „620 000 000“ durch die Zahl 
„500 000 000“ ersetzt.  

3. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als Anlage beigefügte Fassung. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Anlage 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Anlass und Ziel 

Aufgrund der günstigen Zinsentwicklung sowie von Steuermehreinnahmen werden im Haushalts-
vollzug des Jahres 2013 Minderausgaben und Mehreinnahmen entstehen. Diese Minderausgaben 
und Mehreinnahmen in Höhe von 120 Mio. Euro sollen in voller Höhe zur Reduzierung der Netto-
kreditaufnahme verwendet werden, weil die Sanierung des Landeshaushalts die zentrale politische 
Herausforderung der nächsten Jahre bildet. 

II. Haushaltsmäßige Auswirkungen  

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen ergeben sich aus dem Gesamtplan. 

III. Auswirkungen auf die Umwelt, die Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frau-
en, auf schwer behinderte Menschen und Familien 

Derartige Auswirkungen sind nicht zu erkennen. 

 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Zu Nummer 1: 

Die Abschlusszahlen ergeben sich aus der Haushaltsübersicht des Gesamtplans für das Haushalts-
jahr 2013 in der Fassung der Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013. 

Zu Nummer 2: 

Das anhaltend geringe Zinsniveau sowie die Steuermehreinnahmen ermöglichen einen deutlichen 
Abbau der Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2013. Der sich hieraus ergebende Spielraum 
soll vollumfänglich dazu genutzt werden, die Nettokreditaufnahme des Jahres 2013 abzusenken. 

Zu Artikel 2: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

 

Christian Grascha 
Parlamentarischer Geschäftsführer  

(Ausgegeben am 22.11.2013) 
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